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Stadt Vetschau/Spreewald

Beschluss:

Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald am 09.06.2024
wird gemäß §§ 20 und 21 Kommunalwahlgesetz Brandenburg einWahlkreis gebildet.

Beschlussbegründung:

Gemäß § 20 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) kann das
Wahlgebiet bei einer Größe von 2.500 bis 35.000 Einwohnern in ein bis vier Wahlkreise
eingeteilt werden. Hierüber beschließt nach § 21 BbgKWahlG die Vertretung.

Bei bisherigen Kommunalwahlen war das Wahlgebiet der Stadt Vetschau/Spreewald in einen
Wahlkreis eingeteilt, was beigehalten werden sollte.

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister

Beschlussvorlage
öffentlich

Vorlage-Nr.:
AZ:
Datum:
FB:
Verfasser:

BV-StVV-418-24
FBL1-Schw
22.01.2024
Fachbereich Zentrale Steuerung
Schwerdtner, Yvonne

Beratungsfolge

08.02.2024 Hauptausschuss
29.02.2024 Stadtverordnetenversammlung
Vetschau/Spreewald

Anw. Dafür Dag. Enth.

Betreff
Wahlkreisfestlegung zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung zur Kommunalwahl am
09.06.2024


